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1 Fortbildung oder Berufsausbildung: Ein Unterschied mit 
steuerlichen Folgen

Lebenslanges Lernen ist zur Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben geworden. Ständig sind Sie 
gefordert, sich über Veränderungen in Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung auf dem 
Laufenden zu halten. Deswegen beteiligt sich das Finanzamt an den Kosten dafür. Wie hoch diese 
Beteiligung ausfällt, hängt von der Art der Bildungsmaßnahme ab. Und so unterscheidet die Finanz-
verwaltung:

 � Unter einer Fortbildung versteht sie jede beruflich veranlasste Aus- und Weiterbildung nach 
Abschluss der ersten Ausbildung oder des Erststudiums. Dazu gehören zum Beispiel eine Um-
schulung, ein Zweitstudium oder innerbetriebliche Fortbildungen.

 � Als Berufsausbildung gelten der Besuch einer allgemeinbildenden Schule, die erste Berufsausbil-
dung und das Erststudium.

 � Zur privaten Weiterbildung gehören allgemeine Sprach- oder Computerkurse, Volkshochschul-
kurse oder Fortbildungen in einem nicht ausgeübten Beruf. Die Kosten dafür werden steuerlich 
gar nicht berücksichtigt.

Ob eine Bildungsmaßnahme als Berufsausbildung oder Fortbildung qualifiziert wird, kann einen gro-
ßen Unterschied machen. Denn es gilt:

 � Kosten einer Fortbildung sind in unbegrenzter Höhe Werbungskosten.

 � Aufwendungen für eine Berufsausbildung sind bis zu einer Höhe von jährlich € 6 000,– als Son-
derausgaben abzugsfähig.

Das bedeutet: Die abziehbaren Kosten für eine Berufsausbildung sind bei € 6 000,– gedeckelt, bei der 
Fortbildung dagegen nicht.

Das bedeutet meistens, aber nicht immer einen Vorteil zugunsten der Fortbildung. Denn ob die Steue-
rersparnis bei einer Fortbildung oder einer Berufsausbildung größer ist, hängt von Ihrer persönlichen 
Situation ab.

Sie haben in der Regel auch gar keinen Einfluss darauf, ob das Finanzamt eine Bildungsmaßnahme als 
Fortbildung oder als Berufsausbildung qualifiziert, da es konkrete Abgrenzungsregeln gibt.

 ! In Zweifelsfällen sollten Sie kalkulieren, ob der Werbungskosten- oder der Sonderausgaben-
abzug für Sie günstiger ist. Tragen Sie die Kosten dementsprechend in Ihrer Steuererklärung 
ein. Präsentieren Sie dem Finanzamt Argumente, die die von Ihnen gewünschte Beurteilung 
stützen.

1.1 Wann eine Fortbildung vorteilhafter ist

Eine Fortbildung und der damit verbundene Werbungskostenabzug ist in den meisten Fällen steu-
erlich günstiger. Haben Sie während Ihres Studiums oder Ihrer Ausbildung keine oder nur geringe 
Einnahmen (maximal bis zum Grundfreibetrag), entsteht durch die Fortbildungskosten ein Verlust, 
der in spätere Jahre vorgetragen werden kann. Dadurch sinken die Steuern in den ersten Jahren der 
Berufstätigkeit nach dem Studium bzw. nach der Ausbildung.


